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STABILITÄTSPOLITIK

Uwe Jens

Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz -  
eine Itritische Bewertung

Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 ist zunehmend in Vergessenheit geraten. 
Dr Uwe Jens plädiert im Lichte der mit dem Gesetz gemachten Erfahrungen für Korrekturen 

an seinen Zielen, Institutionen und Instrumenten.

Das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft (StWG) vom 8. Juli 1967, 

einst als „linker Schuh“ und zwingende Ergänzung ei
ner marktwirtschaftlichen Ordnung gefeiert, ist in Ver
gessenheit geraten. Während der „rechte Schuh“ , das 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, im mikro
ökonomischen Bereich Ordnungsmaßstäbe setzt, so 
gilt dies für das StWG im makroökonomischen Bereich. 
Das StWG liefert den Instrumentenkasten der beson
ders von Karl Schiller propagierten Globalsteuerung der 
Wirtschaft. Die darin enthaltenen konjunktursteuernden 
Instrumente sind auf eine Beeinflussung der gesamt
wirtschaftlichen Nachfrage ausgerichtet; sie sollen der 
Herstellung bzw. Aufrechterhaltung des gesamtwirt
schaftlichen Gleichgewichts dienen. Auf das „gesamt
wirtschaftliche Gleichgewicht“ werden Bund und Län
der in § 1 des StWG verpflichtet, in dem es heißt: Alle 
wirtschafts- und finanzpolitischen N/laßnahmen von 
Bund und Ländern sind so zu treffen, daß sie „im Rah
men der marktwirtschaftlichen Ordnung“ gleichzeitig 
zur „Stabilität des Preisniveaus“ , zu einem „hohen Be
schäftigungsstand“ und „außenwirtschaftlichen Gleich
gewicht“ bei „stetigem und angemessenem Wirt
schaftswachstum“ beitragen’ .

Neben der Zielsetzung für die globale Steuerung des 
Wirtschaftsablaufs und der im allgemeinen kurzfristig 
wirkenden Instrumente der Geld- und Finanzpolitik bie
tet das Gesetz außerdem eine Reihe neuer institutionel
ler Maßnahmen. Dazu gehören der Jahreswirtschaftsbe- 
richt (§ 2 StWG), die Konzertierte Aktion (§ 3), die mehrjäh
rige Finanzplanung mit entsprechenden Investitionspro
grammen (§ 9), der Subventionsbericht (§ 12), der

Dr. Uwe Jens, 52, MdB, ist Obmann der SPD-Bun- 
destagsfraktion im Wirtschaftsausschuß und Vor
sitzender der Arbeitsgruppe Wirtschaft der SPD- 
Fraktion.

Konjunkturrat für die Öffentliche Hand (§ 18) sowie zu
sätzliche Gutachten des bereits 1964 gegründeten 
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt
wirtschaftlichen Entwicklung. Nach einem kurzen Rück
blick auf die Erfahrungen mit der Anwendung des Ge
setzes wollen wir die Bewertung dementsprechend un
tergliedern nach Zielen -  Institutionen -  Instrumenten.

Die erste Feuerprobe bestand das neue Gesetz im 
Jahre 1967. Von diesem Jahr bis etwa 1971 hatte die da
malige Bundesregierung unter Wirtschaftsminister Karl 
Schiller gravierende Fehlentwicklungen im Wirtschafts
ablauf erfolgreich korrigiert. In den Jahren 1968 und 
1969 verzeichnen wir geradezu eine optimale Kombina
tion des sogenannten magischen Dreiecks, gekenn
zeichnet durch niedrige Preisentwicklung, Vollbeschäfti
gung und stetiges Wirtschaftswachstum. Nur -  und dies 
sollte auch nicht in Vergessenheit geraten -  der konjunk
turelle Aufschwung wurde nicht durch reine Globalmaß
nahmen, sondern durch ein zusätzliches Ausgabenpro
gramm (§ 6 StWG) für „konjunktur- und strukturpoliti
sche Maßnahmen“ von insgesamt 5,3 Mrd. DM herbei- 
geführt^. Zusätzliche Nachfrage wurde folglich in dieser 
rezessiven Situation in ausgewählten Wirtschaftszwei
gen entfaltet, und zwar vor allem in der Bauwirtschaft.

1971 kam es dann zum ersten Mal zu einem Drosse
lungsversuch der konjunkturellen Überhitzung durch 
Einführung eines 10%igen Zuschlags auf Einkommen- 
und Körperschaftsteuer Dies geschah jedoch nicht ge
mäß § 26 StWG, denn die zusätzliche Belastung wurde 
aufgrund der politischen Zwänge in der sozialliberalen 
Koalition auf höhere Einkommensbezieher begrenzt. 
War zunächst beabsichtigt, den privaten Konsum insge-

’ Vgl, § 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz vom 8. Juli 1967, Bundes
gesetzblatt I, S. 582 f,

 ̂ Vgl, Bundestagsdrucksache V/2070 vom 11. 8.1967,
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samt zu drosseln, so kam es auch in diesem Fall auf
grund dieser Abweichung von der Gesetzesintention 
nur zu einer Veränderung der Spargewohnheiten^.

Schon an diesen beiden Beispielen läßt sich erken
nen, daß unser StWG hohe Anforderungen an die politi
schen Entscheidungsträger stellt. Das Gesetz gab den 
entscheidenden Anstoß zur Einführung einer aktiven 
Konjunkturpolitik in der Bundesrepublik; es fand jedoch 
von Anfang an in voller Schärfe des Gesetzestextes 
keine Anwendung.

Seit Mitte der 70er Jahre ist dann die abgeschwächte 
Wirkung der kurzfristigen Antizyklik immer stärker offen
bar geworden. Die Gründe für die mangelnde Wirksam
keit der sogenannten Globalsteuerung sind vielfältig: 
einige von ihnen sollen im folgenden kurz dargestellt 
werden.

□  Bereits in den frühen 70er Jahren kam es zur Verän
derung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
zunächst durch den Verfall des Weltwährungssystems 
der festen Wechselkurse, aber auch durch zwei Ölpreis
explosionen 1973/74 und 1978/79. Hinzu kamen eine In
ternationalisierung der Finanzmärkte in großem Aus
maß und -  mit zeitlicher Verzögerung -  die Verschul
dungsproblematik der Entwicklungsländer'*.

□  In den 70er Jahren ist die weltwirtschaftliche Integra
tion aller Industrienationen weit vorangeschritten. Es 
kam zur weitgehenden Synchronisierung des Konjunk
turverlaufs der großen westlichen Industrienationen. 
Nach den Ölpreisexplosionen kam es zu ähnlichen wirt
schaftspolitischen Reaktionen aller betroffenen Länder 
Damit verbunden war die Einengung des nationalen 
Handlungsspielraums, hervorgerufen insbesondere 
durch die kräftige Zunahme der güter- und kapitalmäßi
gen Verflechtung aller Volkswirtschaften®.

□  Hinzu kamen tiefgreifende strukturelle Umstellungen 
und Anpassungsprozesse in den alten klassischen In
dustrieregionen (Küste, Saar, Ruhrgebiet). Hauptursa
che für die Probleme in diesen Regionen war die Kon
zentration von Branchen, die vom weltwirtschaftlichen 
Wandel besonders betroffen sind, wie z. B. Kohle, Stahl, 
Werften, Textilien und Bekleidung und andere.

Politische Fehlentscheidungen

Neben diesen ökonomischen Problemen gab es 
sichtbare politische Fehlentscheidungen, die darauf hin
deuten, daß die Politik nicht in der Lage ist, die Anforde
rung zu erfüllen, die die Globalpolitik an sie stellt:

□  So kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Verzö
gerungen bei notwendigen politischen Entscheidungen

516

insbesondere wegen mangelnder Diagnose- und Pro
gnosefähigkeit. Diese institutioneilen und „inside-lags“ 
können erhebliche Wirkungsverzögerungen verursa
chen, so daß es aufgrund der Verzögerung nicht zu anti
zyklischen, sondern zu prozyklischen Effekten der fi
nanzpolitischen Maßnahmen kommen kann®.

□  Außerdem gab und gibt es erhebliche Interessen
unterschiede und dementsprechend Koordinierungs
schwierigkeiten zwischen den vielen relevanten politi
schen Entscheidungsträgern (Fraktion und Regierung; 
Bund, Länder und Gemeinden; Bundesregierung, Bun
desbank und Gewerkschaften). Dementsprechend er
fordert eine antizyklische Politik ein hohes Maß an Ein
sicht und Entschlußkraft bei allen Trägern der W irt
schaftspolitik, insbesondere bei der Exekutive.

[J Schließlich sei hier beispielhaft erwähnt die Macht
verschiebung von der Finanz- zur Geldpolitik seit Ein
führung der flexiblen Wechselkurse im Jahre 1973. Un
terstützt wurde die Entwicklung durch den Wechsel vom 
keynesschen zum monetaristischen Paradigma in der 
Wirtschaftspolitik seit Mitte der 70er Jahre. Eine Folge 
davon war der ständige Anstieg des Realzinses, der 
1972 etwa 2,5 % betrug und 1987 auf 5 % gestiegen war 
Dieser außerordentlich hohe Realzins deutet auf einen 
zu hohen Resthktionskurs der Geldpolitik hin. Das wirt
schaftspolitische Ziel der Preisstabilität hatte Priorität 
bekommen vor dem Ziel eines hohen Beschäftigungs- 
standes^.

Aufgrund dieser Erfahrung ist meines Erachtens eine 
völlige Verdammung der nachfrageorientierten Global
politik falsch. Notwendig erscheint dagegen eine Über
prüfung der praktizierten kurzfristigen antizyklischen 
Globalpolitik. Akzeptanz müßte die Forderung finden, 
stets dann in den Wirtschaftsprozeß stützend oder 
bremsend einzugreifen, wenn eines der Ziele des StWG 
dauerhaft und nachhaltig verletzt ist. Sowohl an den Zie
len als auch an den Institutionen und Instrumenten sind 
Korrekturen im Lichte der gemachten Erfahrungen 
durchaus angebracht. Das StWG in Gänze hat seinen

 ̂ Vgl, Uwe J e n s :  Grenzen der Globalsteuerung, in: G, F l e i -
s c h l e ,  M, K r u g e r  (Hrsg,): Investitionslenkung, Überwindung 
oder Ergänzung der Marktwirtschaft’ , Frankfurt/Main, Köln 1975, S, 10,

* Vgl Wilhelm H a n k 0 I : Gegenkurs , Von der Schüldenkrise zur Voll
beschäftigung, Berlin 1984, 8, 50 tf,

® Vgl, H, F l a s s b e c k ,  D V e s p e r :  Konjunkturzyklus, Beschäf
tigung und Inflation -  Bemerkungen zu alternativen wirtschaftspoliti
schen Strategien, in: H,-J K r u p p ,  B, R o h w e r ,  K W, R o t h 
s c h i l d  (Hrsg,) : Wege zur Vollbeschäftigung, Freiburg 1987, 8,126,

® Vgl. Karl S c h i l l e r :  Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und 
die Glöbalsteueryng, in: G, K u r l b a u m ,  U, J e n s  (Hrsg,): Bei
träge zur sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik. Bonn 1983, 8,83,

Vgl H,  F l a s s b e c k ,  D V e s p e r ,  a,a,0,, 8, 140,
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Beitrag zur Steigerung der Rationalität in der Wirt
schaftspolitik geleistet. Es wird auch in Zukunft Situatio
nen geben, in denen die verbesserten Instrumente des 
Gesetzes zur Anwendung kommen müssen.

Die Zielsetzungen

Nach § 1 StWG (gesamtwirtschaftliches Gleichge
wicht) sind die wirtschafts- und finanzpolitischen Maß
nahmen so zu treffen, daß sie im Rahmen der marktwirt
schaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des 
Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand 
und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem 
und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen. 
Diese Reihenfolge ist jedoch keine Rangfolge. Die Ziele 
können durchaus im Widerspruch zueinander stehen 
(antinomisches Verhältnis), und die Verpflichteten 
(Bund und Länder) können politische Prioritäten setzen. 
Allerdings ist die Verwirklichung eines Ziels ohne ausrei
chende Rücksichtnahme auf andere nicht möglich®.

Doch wenn es um Rücksichtnahme geht, wäre ein 
weiteres gesellschaftspolitisches Ziel zu nennen. Im 
letzten Jahrzehnt hat sich immer stärker die Erkenntnis 
durchgesetzt, daß Wachstum mit Umweltbelastungen 
verbunden sein kann. Insofern wäre der § 1 StWG zu er
gänzen, um die Wachstumspolitik der Regierung zu li
mitieren; sie sollte in Zukunft ihre Maßnahmen nicht nur 
im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung, son
dern auch zum Schutze der natürlichen Lebensgrundla
gen des Menschen ergreifen®.

Dies kann jedoch nur ein erster Ansatzpunkt für eine 
neue Weichenstellung der Wirtschaftspolitik sein. Eine 
derartig neu eingeführte Abwägungspflicht ist grund
sätzlich nicht nur für die globale Nachfragepolitik von 
Bedeutung, sondern vor allem und verstärkt in anderen 
Bereichen der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik.

Neben dieser Ergänzung wäre eine deutliche Opera
tionalisierung der beiden Hauptziele hoher Beschäfti
gungsstand und Preisniveaustabilität notwendig. Die 
Eingriffsnotwendigkeit des Staates wäre auf eine dauer
hafte und nachhaltige Verletzung der Ziele auszurich
ten, wie sie seit längerem für das Ziel hoher Beschäfti
gungsstand festzustellen ist. Eine zusätzliche Konkreti
sierung müßte nicht unbedingt im Gesetzestext festge
schrieben werden, sondern könnte in die Begründung 
eingehen. Aber während die Bundesregierung in den 
70er Jahren noch im Jahreswirtschaftsbericht ver
suchte, die Ziele zu qualifizieren, ist sie mittlerweile da
von abgekommen.

Was wir konkret unter diesen Hauptzielen zu ver
stehen haben, kann der Gesetzgeber aufgrund der Er
fahrungen in Zukunft nicht der jeweiligen Regierung

überlassen. Angebracht wäre, für Preisniveaustabilität 
und hohe Beschäftigung eine Inflationsrate bzw. Ar
beitslosenquote von jeweils 2%  vorzusehen. Um die 
Verpflichtung zu aktiven politischen Maßnahmen nicht 
zu eng zu gestalten, wäre eine Abweichungsmarge von 
etwa 1 % zu akzeptieren'“ .

Die Institutionen

Die durch das StWG neu eingeführten „Institutionen“ 
haben im allgemeinen ihren Beitrag zur Objektivierung 
der Wirtschaftspolitik geleistet, insbesondere der Jah
reswirtschaftsbericht. Gerade eine Berichtspflicht trägt 
zur Schärfung des Problembewußtseins bei und erhöht 
die Möglichkeit der nachträglichen besseren Überwa
chung. Deshalb sollte die Bundesregierung zu zwei wei
teren Jahresberichten verpflichtet werden. Ein Bericht 
wäre erforderlich über die Entwicklung auf dem Arbeits
markt und ein zweiter zur Umweltproblematik in unse
rem Lande. Der Jahresarbeitsmarktbericht, der insbe
sondere die Struktur der Arbeitslosigkeit und die Mög
lichkeiten der Bekämpfung darzulegen hätte, wäre zur 
gleichen Zeit wie der Jahreswirtschaftsbericht zu veröf
fentlichen. Im Jahresumweltbericht sollte wie im Jahres
wirtschaftsbericht eine Stellungnahme zum Gutachten 
des Sachverständigenrates für Umweltfragen vorgese
hen werden. Im Mittelpunkt der Berichtspflicht hätten 
die aktuellen umweltpolitischen Mängel sowie die Maß
nahmen der Bundesregierung zur Beseitigung von Um
weltschäden zu stehen. Dieser Bericht wäre in der er
sten Hälfte eines jeden Jahres von der Bundesregie
rung zu erstatten.

Von außerordentlicher Bedeutung wäre aus unserer 
Sicht nach wie vor die Konzertierte Aktion (§ 3 StWG). 
Daß es in einer marktwirtschaftlichen Ordnung eine in
stitutionelle Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaf
ten, Unternehmerverbänden, Bundesregierung und 
Bundesbank geben muß, insbesonders bei schwerwie
genden gesamtwirtschaftlichen Problemen, ist nahezu 
unumstritten. Die ehemalige Konzertierte Aktion war be
kanntlich an verteilungspolitischen und besonders an 
Fragen der Mitbestimmung gescheitert; dennoch sollte 
alles getan werden, um diese Institution wenn möglich 
in neuer Form und in neuem Gewand und in begrenzter 
Zusammensetzung wiederzubeleben. Für die Gewerk
schaften ist eine derartige neue Konzertierte Aktion zur 
Zeit jedoch problematisch, da sie mit Recht befürchten,

® Vgl, Aiex M ö I ! e r : Kommentar zum Gesetz zur Förderung der Stabi- 
Iliät und des Wachstums der Wirtschaft, Hannover 1969. 2. Auf!., S. 91.

® Vgl, Gesetzesantrag des Landes Berlin. Bundesratsdrucksache 
487/85 vom 16. 10. 1985.

Vgl. Paul J. J. W e I f e n s : Theorie und Praxis angebotsorientierter 
Stabilitätspolitik, Baden-Baden 1985. S. 270.
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daß die Bundesbank eine diskretionäre Politik auf Ko
sten der Arbeitsplätze betreibt. Andererseits läßt sicfi 
nicfit befiaupten, daß die Gewerkschaften heute eine 
Lohnmaxinnierungsstrategie betrieben, die nur durch 
eine stringente Geldmengenpolitik gebremst werden 
könnte.

Selbstverständlich gibt es für eine effizient koordi
nierte Wirtschaftspolitik deutliche Grenzen, insbeson
dere aufgrund der ständig wachsenden internationalen 
Verflechtungen. Dennoch bleiben Spielräume für sinn
volle Gestaltungsmöglichkeiten im eigenen Lande” . 
Koordination oder Konzertierung ist auch angesichts 
der weltwirtschaftlichen Herausforderung eine wach
sende Aufgabe auf internationaler Ebene. Diese inter
nationale Abstimmung setzt eine Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik durch eine Konzertierte Aktion im ei
genen Lande voraus.

Schließlich sei noch im institutionellen Bereich auf 
eine Verbesserung der Berichtspflicht über Subventio
nen hingewiesen. Dieser Subventionsbericht nach § 12 
StWG wird zwar alle zwei Jahre von der Bundesregie
rung sorgfältig aufgestellt, aber kaum noch intensiv zur 
Kenntnis genommen. Mir scheint: Eigentlich müßte die 
Subventionsproblematik mit allen anderen strukturellen 
Problemen aus dem StWG herausgenommen werden. 
Hierfür sollten ein neu zu errichtender Sachverständi
genrat für strukturelle Fragen und ein neues Rahmenge
setz für Strukturpolitik geschaffen werden. Notwendig 
wäre aufgrund unserer Erfahrung auf alle Fälle eine zu
sätzliche Regelung, daß Subventionen grundsätzlich 
nur noch zeitlich befristet gewährt werden. Falls eine 
Verlängerung von Subventionen angestrebt wird, hat 
der Begünstigte den Nachweis für eine Neubewilligung 
zu erbringen, nicht dagegen die Regierung den Nach
weis für das Auslaufen der Subventionen. Außerdem 
sollten nicht nur der Bund, sondern auch die Länder ei
nen Subventionsbericht vorlegen, einschließlich der 
Subventionszahlungen auf kommunaler Ebene. Für 
den Sachverständigenrat für strukturelle Fragen wären 
fünf Wissenschaftler aufgrund unserer Kenntnis dieses 
Mal anders als beim Sachverständigenrat zur Begut
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht 
von der Bundesregierung, sondern besser von Bundes
tag und Bundesrat zu berufen. Sie hätten die Aufgabe, 
alle zwei Jahre einen Strukturbericht mit konkreten Vor
schlägen zum Abbau von Subventionen aus gesamt
wirtschaftlicher Sicht vorzulegen.

Die Neuerungen am Instrumentenkasten

Bei der Überprüfung des Instrumentenkastens im 
StWG geht es vor allem um eine stärkere mittelfristige 
Orientierung der Globalpolitik. Orientierungsmaßstab

wäre der zu erwartende Entwicklungspfad des Produk
tionspotentials für einen Zeitraum von etwa fünf Jahren. 
Bei der Berechnung dieses Potentials käme dann nicht 
nur die Extrapolation der vergangenen Entwicklung in 
Betracht, sondern vor allem eine stärkere qualitative 
Orientierung. Außerdem wäre zu prüfen, ob durch einen 
verbesserten Einbau automatischer Stabilisatoren (Ar
beitslosenunterstützung, progressive Lohn- und Ein
kommensteuer) die Ablaufspolitik von kurzfristigen Akti
vitäten stärker befreit werden könnte. Dennoch bleibt 
als Rest stets die Notwendigkeit einer Antizyklik für den 
ernsten Eventualfall. Auch diese Instrumente im StWG 
wären dementsprechend zu überprüfen und für die poli
tischen Entscheidungsträger leichter handhabbar zu 
gestalten.

Zunächst scheint es wichtig, daß Bund, Länder und 
Gemeinden (§ 8, 10, 14 und 16 StWG) verpflichtet wer
den, sich bei der Aufstellung der öffentlichen Haushalte 
potentialorientiert zu verhalten. In der Vergangenheit 
haben sich die Öffentlichen Hände, insbesondere auch 
der Bund, allzu häufig mit ihren Ausgaben konjunkturab
hängig der Einnahmeentwicklung angepaßt. Dies führte 
zum Abbau öffentlicher Investitionen in Phasen eines 
schwachen Wachstums und hoher Arbeitslosigkeit. Bei 
gleichbleibenden Zuwachsraten für die Staatsausga
ben wird so wieder die Kreditaufnahme zur abhängigen 
Variablen.

Notwendig wäre in Phasen unausgenutzter Kapazitä
ten eine Umstrukturierung der öffentlichen Ausgaben und 
Einnahmen zugunsten von mehr Beschäftigung und quali
fiziertem Wachstum. Die Erfahrung lehrt, daß es selbst 
in Phasen schwachen wirtschaftlichen Wachstums zur 
Kürzung öffentlicher Investitionen kommen kann.

Stabilisierende Effekte wären nur von einer Verminde
rung der konsumtiven Ausgaben zugunsten einer Erhö
hung der investiven Ausgaben zu erwarten. Ein politisch 
sicherlich schwieriges Unterfangen, für das die ökono
mische Logik spricht. Nach § 10 StWG sind für einen 
5-Jahres-Zeitraum Investitionsprogramme des Bundes 
aufzustellen, wozu auch die Länder gemäß § 14 StWG 
verpflichtet sind. Mehrjährige Investitionsprogramme 
als Unterlage für die Finanzplanung wären jedoch auch 
bei den Gemeinden erforderlich, da hier der größte Teil 
der öffentlichen Investitionen getätigt wird. Außerdem 
werden bisher auf allen Ebenen nur sehr pauschale In
vestitionspläne veröffentlicht, die im Eventualfall erst 
mühselig überarbeitet oder besser gesagt „neugestal
tet “ werden müssen. Eine Konkretisierung und verbes

Vgl. E N o w o t n y :  Möglichkeiten einer effizienten Abstimmung 
der Geld-, Finanz- und Einkommenspolitik, in: H.-J, K r u p p  u. a., 
a.a.O., S. 232.
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serte Überwachung dieser Verpflichtung wäre dement
sprechend ebenfalls durchaus angebracht'^.

Gemäß § 15 StWG kann die Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung anordnen, daß Bund und Länder 
eine Konjunkturausgleichsrücklage bilden. Die in die
sen Konjunkturausgleichsrücklagen angesammelten 
Beträge können mit Zustimmung des Bundesrates „zur 
Vermeidung einer Abschwächung der allgemeinen W irt
schaftstätigkeit“ freigegeben werden. So verpflichtend, 
wie es nach der Überschrift scheint, ist die Konjunktur
ausgleichsrücklage leider nicht, denn von der Kann-Vor- 
schrift einer obligatorischen Konjunkturausgleichsrück
lage hat die Bundesregierung nie Gebrauch gemacht. 
Notwendig und sinnvoll wäre es durchaus, wenn es zu 
einer automatischen und zwingenden Stillegung infla
tionsbedingter Steuermehreinnahmen kommen würde. 
Die Auflösung einer derartigen zwingenden Konjunktur
ausgleichsrücklage könnte dann zum Ausgleich kon
junkturbedingter Steuermindereinnahmen und zur Be
grenzung der Neuverschuldung bei spürbarer konjunk
tureller Abschwächung vorgesehen werden. Diese auto
matische Stillegung wäre allerdings ebenfalls für die Ge
meinden und Gemeindeverbände vorzusehen. Sie 
könnten die hereinfließenden Finanzmittel in Form von 
Sammelrücklagen zwingend bei den Landeszentralban
ken festiegen.

Zum Schluß einige Anmerkungen über die mögliche 
Verbesserung der kurzfristigen Antizyklik, die nach wie 
vor wegen der stets vorhandenen Gefahr akuter Fehl
entwicklungen nicht völlig abgeschafft werden kann'^. 
Die 10%ige Variation der Lohn-, Einkommen- und Kör
perschaftsteuer für ein Jahr (§ 26 StWG) ist jedoch bis
her in der vorgesehenen Gesetzesfassung nicht ange
wandt worden. Der kurzfristige Steuerabschlag von 
10% fand keine Anwendung, da es seit Mitte der 70er 
Jahre häufiger zu dauerhaften Steuersenkungen bzw. 
Erhöhungen der Grundfreibeträge kam. Dennoch sollte 
dieses Instrument nicht etwa gestrichen werden; immer
hin kam es in letzter Zeit wiederholt zur Forderung nach 
Einführung eines 10%igen Steuerabschlags entspre
chend dem Gesetz, insbesondere von wissenschaftli
cher Seite.

Zur direkten Beeinflussung der privaten Konsumtätig
keit sind im StWG keine Maßnahmen vorgesehen. Um 
diese Lücke zu schließen, gibt es verschiedene Möglich
keiten. Zu prüfen wäre möglicherweise eine Variation 
des Schuldzinsenabzuges für iängerlebige Konsumgü
ter Im Falle einer nachhaltigen Verringerung des priva
ten Verbrauchs käme die Einführung einer Abzugsmög
lichkeit von Schuldzinsen von der Lohn- und Einkom
mensteuer in Betracht. In Zeiten überschäumender 
Nachfrage wäre diese Möglichkeit wieder auszusetzen.

Notwendig erschiene mir ferner eine Verbesserung 
der Antizyklik für die Beeinflussung der privaten Investi
tionstätigkeit. Zur Zeit ist in § 26 f. StWG zur konjunktu
rellen Belebung eine 7,5% ige gewinnabhängige Inve
stitionsprämie vorgesehen. Hier wäre zu überlegen, sie 
durch eine gewinnunabhängige Investitionszulage von 
10 % auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu 
ersetzen. Diese Zulage hätte eine verbesserte Anreiz
wirkung zur Belebung privater Investitionen zur Folge. 
Im Falle einer Dämpfung der privaten Investitionstätig
keit ist zur Zeit die Aussetzung von Sonder- bzw. über
höhten Abschreibungen vorgesehen; eine Maßnahme 
ohne große gesamtwirtschaftliche Wirkung, die den
noch aus Gleichbehandlungsgründen beibehalten wer
den sollte. Für die überschaubare Zeit kommt in erster 
Linie eine Belebung der Investitionstätigkeit in Betracht 
und nicht etwa die Drosselung.

Viele Probleme sind in diesem Artikel, der sich eng an 
das vorgegebene Stabilitäts- und Wachstumsgesetz an
gelehnt hat, nicht behandelt. So wird z. B. die Notwen
digkeit einer besseren Abstimmung der Finanzpolitik mit 
der Geldpolitik der Bundesbank nicht angesprochen. 
Auch der Vorschlag des Landes Niedersachsen, im 
StWG verstärkt regionale und sektorale Differenzierun
gen zu beachten, findet keine Beachtung. Wir sind der 
Ansicht, eine derartige strukturelle Differenzierung kann 
es in der Globalpolitik lediglich für die Ausgaben der Öf
fentlichen Hände geben, nicht jedoch für die Nachfrage
beeinflussung von privatem Konsum oder Investitionen. 
Die ständig zunehmenden strukturellen Probleme unse
rer Volkswirtschaft wären -  wie anfangs angedeutet -  in 
einem besonderen Rahmengesetz für Strukturpolitik zu 
regeln. Eine besondere gesetzliche Regelung kennen 
wir im übrigen auch für die Arbeitsmarktpolitik mit ihrem 
ebenfalls eigenständigen Charakter Wichtig war uns je
doch, deutlich zu machen, daß wir auf ein Instrumenta
rium zur Beeinflussung der globalen Nachfrageströme 
nicht verzichten sollen.

Wenn auch auf die Instrumente des Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetzes kaum zurückgegriffen wurde, so 
haben doch die institutionellen Regelungen dieses Ge
setzes entscheidend zur Ablösung der naiven W irt
schaftspolitik beigetragen. Mit dem Gesetz wurde der 
Pfad zu einer rationaleren, aufgeklärten Wirtschaftspoli
tik erst betreten, und selbst Verirrungen und neue Er
kenntnisse werden die grundsätzlich richtige Richtung 
dieser Politik auf Dauer nicht verändern.

Antrag der Fraktion der SPD: Novellierung des Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetzes zur Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfragesteuerung unter Berücksichtigung ökologischer Ziele, Bun- 
destagsdrucksache 10/5841 vom 14. 7.1986.

Vgl.Karl S c h i l l e r ,  a.a .O .,S .86.
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